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Wittinsburg, im Mai 2024 
 

Einladung  
Einwohnergemeindeversammlung  
Donnerstag, 13. Juni 2024, im Mehrzweckraum 
 
19.30 Uhr Versammlung  
   

anschliessend Apéro 
 
 
Traktanden der Versammlung:  
 
1. Beschluss-Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 04.12.2023 
2. Genehmigung der Rechnung Einwohnergemeinde 2023  

(Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz) 
3. Antrag zur Genehmigung der teilrevidierten Gemeindeordnung 
4. Verabschiedungen 
5. Der Gemeinderat informiert 
6. Verschiedenes 

Freundliche Grüsse 
GEMEINDERAT WITTINSBURG 

 
 
Folgende Beilagen können Sie ab dem 30. Mai 2024 auf der Homepage  
www.wittinsburg.ch herunterladen: 

- Bericht und Antrag des Gemeinderates zur Rechnung 2023 
- Prüfungsbericht der Rechnungsprüfungskommission zur Rechnung 2023 
- Rechnung Einwohnergemeinde 2023 (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz) 
- Teilrevidierte Gemeindeordnung 

 
 
Öffentliche Auflage:  
Die Rechnung der Einwohnergemeinde 2023 (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz) 
liegen ab dem 30. Mai 2024 während der Schalterstunden in der Gemeindeverwaltung zur Ein-
sicht auf.  
 
►    Montag,  13.30 bis 16.00 Uhr 
►    Mittwoch,  16.00 bis 18.00 Uhr 
 
oder jederzeit nach telefonischer Voranmeldung auf der Verwaltung Tel. 062 299 11 72 
 

 
  

http://www.wittinsburg/
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Erläuterungen und Anträge des Gemeinderats zu den Traktanden 
 
Traktandum 2 
 
Genehmigung der Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde 
(Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz) 
 
Bericht und Antrag des Gemeinderates zur Rechnung 2023  
der Einwohnergemeinde Wittinsburg 
 
Einleitung 
 
Die Erfolgsrechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 158'264.60 ab.  
Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 30‘400.00.  
 
Die grössten Abweichungen zum Budget sind folgende: 
• Höhere Steuereinnahmen CHF 306'828.85; 
• Von Gebergemeinde zu Nehmergemeinde (CHF 122'401.00); 
• Aufstockung der Vorfinanzierung Turnhalle um CHF 400‘000.00; 
• Höherer Aufwand in Alter / Pflegeheime (CHF 36'420.10), KESB (CHF 54'196.80) 
• Ertragsüberschuss Schangihuus (inkl. Feuerwehrmagazin) CHF 179'869.25 
 
Erfolgsrechnung  
 
Folgende Abweichungen gegenüber dem Budget aus den einzelnen Funktionsbereichen sind beson-
ders zu erwähnen: 
 
0  Allgemeine Verwaltung  

(leicht weniger Aufwand CHF 11'664.91 und leicht höherer Ertrag CHF 776.76) 
Die grössten Abweichungen: 
• Leicht höherer Aufwand Wahlbüro CHF 1'160.00 
• Tieferer Aufwand Exekutive CHF 6‘660.65, da weniger Aufwand und keine Weiterbildung Gemein-

derat 
• Tieferer Aufwand bei den Steuerveranlagungen CHF 1‘550.00. 
• Weniger Unterhalt Liegenschaft Verwaltungsvermögen (Werkhof, Feuerwehrmagazin)  
 CHF 1'277.90; 
 
1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
 (höherer Aufwand CHF 59'047.02 und leicht höherer Ertrag CHF 1'858.65) 
Die grössten Abweichungen: 
• kein Aufwand für Grenzmutation CHF 1'000.00; 
• Höherer Aufwand Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB CHF 54'196.80; 
• Tieferer Aufwand Feuerwehrverbund Homburg von CHF 5'509.45;  
• Höhere Einnahmen Ersatzabgaben Feuerwehr von CHF 1‘778.65; 
• Unterhalt Schiessanlage GSA «Burechrache» höherer Aufwand CHF 11'207.60, da viel mehr Ent-

sorgung wegen Verunreinigung Erdkugelfang;  
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2 Bildung 
 (höherer Aufwand CHF 372'549.50) 

 Die grössten Abweichungen: 
 Tieferer Aufwand beim Kindergarten (CHF 5‘669.12);  
 Tieferer Aufwand bei der Primarschule (CHF 19‘049.40); 
 Tieferer Aufwand bei der Schulleitung/Schulrat (CHF 8'652.21); 
 Tieferer Aufwand bei der Regionalen Musikschule Sissach (CHF 4'115.85); 
 Aufstockung der Vorfinanzierung Turnhalle um CHF 400‘000.00; 
 Aufwand Baukommission Turnhalle (vor Kreditvorlage) CHF 8'160.00; 
 Unterhalt Schulliegenschaften: Mehr Heizöl CHF 7'000.00, neuer Boiler CHF 2'500.00; keine neue 

Bestuhlung Bibliothek CHF 3'000.00, kein neuer Beamer CHF 2'000.00; 
 Weniger Einnahmen durch Miete Bibliothek CHF 8'000.00; 
 Schulsozialdienst nicht separat ausgewiesen CHF 4'000.00; 
 
 
3 Kultur, Sport, Freizeit 
 (tieferer Aufwand CHF 4'614.65) 
• da Panoramatafel für Bürgergemeinde nicht umgesetzt; 
 
4 Gesundheit 
 (höherer Aufwand CHF 62'913.55 und leicht tieferer Ertrag CHF 381.47) 
Die grössten Abweichungen: 
• Beiträge an Alters- und Pflegeheime unter Rubrik «535 Leistungen an das Alter» budgetiert 

(CHF 71'763.60);  
• Tieferer Aufwand Defibrillator 1'769.00);  
• Kinder- und Jugendzahnpflege CHF 2’897.35; 
 
5 Soziale Sicherheit 
 (tieferer Aufwand CHF 15'432.60 und tieferer Ertrag 12'137.85) 
Die grössten Abweichungen  
• Leistungen im Bereich Alter tiefer als budgetiert, da Gemeindebeitrag für Alters- und Pflegeheime 

unter Rubrik «4120 Pflegeheime» verbucht CHF 35'342.50; 
• Aufwand bei der Sozialhilfe (CHF 17‘291.60);  
• Rückerstattung Sozialhilfe (CHF 5'539.70 
• Aufwand im Asylbereich (CHF 86‘216.45); 
• Rückerstattungen im Asylbereich (CHF 93‘177.55); 
• Übriger Aufwand Sozialwesen (CHF 25'435.35) 
 
6 Verkehr 
 (tieferer Aufwand CHF 18'027.85) 
Die grössten Abweichungen: 
• Tieferer Aufwand beim Winterdienst CHF 5'418.85;  
• Höherer Stromverbrauch Strassenbeleuchtung CHF 1'706.55;  
• Aufwand für Strassenmarkierung «Achtung Kinder» CHF 1'095.30; 
• Höherer Aufwand Beratung Mutation Gemeindestrasse CHF 1'989.50; 
• Weniger Unterhalt bei Gemeindestrassen und Verkehrswegen CHF 14'215.10;  
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7 Umwelt und Raumplanung 
 
71 Wasserversorgung 
Die grössten Abweichungen: 
• Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von  

CHF 37'596.30 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 40‘010.00;   
• Tieferer Aufwand Honorare (CHF 2‘027.20);  
• Höherer Aufwand beim Unterhalt Wassernetz (CHF 23'995.40);  
• Aufwand Quelle Ebenländ CHF 3'850.40; 
• Tieferer Unterhalt Reservoir Hympelrain (CHF 3'325.85);  
• Kein Aufwand Unterhalt Hydranten und Schieber (CHF 4’800);  
• Weniger Aufwand bei Generelle Wasserversorgungsplanung (GEP) (CHF 4'124.00); 
 
 
72 Abwasserbeseitigung 
Die grössten Abweichungen: 
• Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem  Ertragsüberschuss von 

CHF 11'905.60 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 13'750.00;   
• Höherer Aufwand Honorare ext. Berater, Fachexp., da aufgrund Bauvorhaben in der Vergangen-

heit mehr  Einmessungen vorgenommen werden mussten (CHF 1'951.50);  
• Tieferer Ertrag von den Anschlussgebühren (CHF 2‘218.00);  
• Höherer Ertrag aus Abwassergebühren (CHF 4'578.35); 
 
 
73 Abfallbeseitigung 
Die grössten Abweichungen: 
• Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von   
 CHF 975.15. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 600.00; 
• Höherer Ankauf Abfallmarken (CHF 3'871.50)  
• Höherer Ertrag Abfallmarken (CHF 2'2975.00); 
• Tieferer Aufwand Grünabfuhr (CHF 1‘032.15); 
 
 
79 Raumordnung 
 (tieferer Aufwand CHF 1'094.45) 
Die grössten Abweichungen: 
• Tiefere Honorare bei Baugesuchsprüfung ext. Berater, da weniger Bautätigkeit  
 (CHF 2'541.25); 
 
8 Volkswirtschaft 
 (tieferer Aufwand CHF 6'869.52 und höherer Ertrag von CHF 12'062.80) 
Die grössten Abweichungen: 
• Weniger Aufwand Produktionsverbesserung (Ackerbaustellenleiter, Baumwärter, Bienenhalter) 

(CHF 783.00);  
• Kein Aufwand für zusätzlichen Unterhalt Wald (CHF 7‘000.00) 
• Rückerstattung Zweckverband Forstrevier Homburg (CHF 11’791.80) 
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9 Finanzen und Steuern 
 (tieferer Aufwand CHF 45'634.70 und höherer Ertrag von CHF 493'155.60) 
Die grössten Abweichungen: 
• Höhere Steuereinnahmen von CHF 306'828.85; 
• horizontaler Finanzausgleich (Nehmergemeinde) CHF 122'401.00,  
 Budget (Gebergemeinde) CHF 50'000.00; 
• Tiefere Zinsen für Fremddarlehen für Schangi Mehrgenerationenwohnhaus  

(CHF 13'380.55); 
• Höhere Mieteinnahmen Liegenschaften Finanzvermögen (Schangihuus, Feuerwehrmagazin; 

inkl. Nebenkosten) CHF 59’620.00; 
• Ertragsüberschuss Schangihuus (inkl. Feuerwehrmagazin) CHF 179'869.25 

 
 
Investitionsrechnung 
 
• Die Investitionsrechnung 2023 schliesst mit einer Abnahme der Nettoinvestitionen von  

CHF 64‘841.92 ab. Budgetiert war eine Abnahme von CHF 18‘000.00;  
    
 
Bilanz 
 
Der Bilanzüberschuss der Einwohnerkasse erhöht sich per 31.12.2023 um den Ertragsüberschuss 
von CHF 158‘264.60 auf neu CHF 2‘214‘285.01.  
 
Die Vorfinanzierung Turnhalle beträgt neu CHF 1’200‘000.00 
  
Die Spezialfinanzierungen weisen die folgenden Endbestände per 31.12.2023 aus: 
 
• Wasserversorgung  CHF 265‘788.81 
• Abwasserbeseitigung  CHF 850‘261.15 
• Abfallbeseitigung  CHF   26‘008.43  
 
 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die 
Rechnung 2023 (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz) zu 
genehmigen. 
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Traktandum 3 
 
Antrag zur Genehmigung der teilrevidierten Gemeindeordnung 
Die letzte Teilrevision der Gemeindeordnung wurde an der Einwohnergemeindeversammlung am 
1. Dezember 2014 beschlossen und im Nachhinein an der Urne genehmigt. 
Per Ende Januar 2023 trat ein Mitglied der Sozialhilfebehörde zurück. Gleichzeitig stiegen die Fall-
zahlen im Asylbereich stetig an. Die Sozialhilfebehörde stellte fest, dass sie für die Bearbeitung der 
Fälle professionelle Unterstützung benötigt. So wurden sowohl die wirtschaftliche Sozialhilfe als 
auch das Asylwesen an die Firma Convalere ausgelagert. Die Firma Convalere ist seither zustän-
dig für die Redaktion der Verfügungen, die Erstellung der jährlichen Statistik und die Betreuung 
von sozialhilfebedürftigen Personen sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Ausserdem klärt 
sie bei Anträgen die Subsidiarität ab. Aufgrund der Unterstützung der Sozialhilfebehörde durch 
eine professionelle Firma werden nicht mehr fünf Mitglieder für die Sozialhilfebehörde benötigt. 
Drei Behördenmitglieder reichen aus. Diese Änderung bedarf der Anpassung der Gemeindeord-
nung. 
 
Bei der Überarbeitung der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat festgestellt, dass es sinnvoll ist, 
weitere Punkte anzupassen. So wurde neu § 3 eingefügt. Der klare Hinweis auf das Kollegialitäts-
prinzip schafft für den Gemeinderat Klarheit in Bezug auf die Zusammenarbeit und stärkt das Ge-
meinderatsteam.  
 
Bei § 6 (aufgrund des neu eingefügten § 3 zuvor § 5) handelt es sich um eine von der Stabstelle 
Gemeinden vorgeschlagene redaktionelle Änderung. Der Begriff Wiederwahl des Gemeindepräsi-
diums wurde durch periodische Neuwahl des Gemeindepräsidiums ersetzt, da es den Begriff 
«Wiederwahl» im Rahmen der politischen Rechte im Kanton Basel-Landschaft nicht gibt. Bei Ma-
jorzwahlen gibt es gemäss § 24 des Gesetzes über die politischen Rechte (SGS 120; GpR) perio-
dische Neuwahlen, Nachwahlen und Ersatzwahlen. Der Fall, dass die stille Wahl beim Gemeinde-
präsidium nur möglich sein soll für den Fall, dass der/die bisherige Amtsinhaber/in wieder antritt, 
kann aufgrund von § 24 Abs. 1 in Kombination mit § 30 Abs. 2 GpR nicht abgedeckt werden.  
 
Bei § 7 handelt es sich ebenfalls um eine von der Stabstelle Gemeinden vorgeschlagene redaktio-
nelle Änderung. Da gemäss § 159 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der 
Gemeinden (SGS 180, GemG) die Sondervorlage den Normalfall darstellt und die Gemeinden in 
der Gemeindeordnung festlegen können, unterhalb welches Betrags es mit dem Budget möglich 
ist wurde empfohlen, den bisherigen Satz entsprechend umzuformulieren. 
 
Ebenfalls angepasst wurde § 8 Finanzkompetenzen des Gemeinderats. Bisher hatte der Gemein-
derat für ungebundene Ausgaben für Einzelausgaben die Kompetenz, ausserhalb des Budgets    
oder ausserhalb einer Sondervorlage CHF 10'000.-- und als gesamter jährlicher Höchstbetrag 
CHF 25'000.-- zu beschliessen, neu soll die Finanzkompetenz für Einzelausgaben CHF 20'000.-- 
und als gesamter jährlicher Höchstbetrag CHF 100'000.-- betragen. Während der Coronapande-
mie hatte sich herausgestellt, dass die bisherige Finanzkompetenz nicht hoch genug ist, was bei 
Einwohnerinnen und Einwohnern, die Projekte durchführen wollten zu Nachteilen und Zeitverzöge-
rungen geführt hat, weil sie die Durchführung der nächsten Gemeindeversammlung abwarten 
mussten. 
 
Die Änderungen bedürfen der Genehmigung durch die Urne und den Regierungsrat. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, der 
Teilrevision der Gemeindeordnung zuzustimmen und der Bevölkerung 
zum Beschluss an der Urne vorzulegen. 
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Gemeindeordnung der  
Einwohnergemeinde Wittinsburg  
 

vom 13. Juni 2024 

 

 
Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Wittinsburg, gestützt auf § 47 Absatz 1 Ziffer 1 
des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden vom 28. Mai 1970 (GemG), 
beschliesst: 
 

A. ORGANISATION 
 
§  1 Organisationstyp 
 
Die Einwohnergemeinde Wittinsburg hat die ordentliche Gemeindeorganisation. 
 

§  2 Behördenorganisation 
 
1  Es bestehen folgende Gemeindebehörden und -organe: 

a. Gemeinderat, bestehend aus 5 Mitgliedern 
b. Sozialhilfebehörde, bestehend aus 3 Mitgliedern 
c. Kreisschulrat der Kreisschule Homburg (Gemeinden Buckten, Häfelfingen, Känerkinden, Rüm-

lingen und Wittinsburg), bestehend aus 5 Mitgliedern, davon 1 Mitglied aus Wittinsburg 
d. Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, bestehend aus 3 Mitgliedern 
e. Wahlbüro, bestehend aus 7 Mitgliedern 

 
2  Vorbehalten bleibt die Bildung gemeinsamer Behörden mit anderen Gemeinden. 
  
§  3  Kollegialitätsprinzip 
1 Der Gemeinderat beachtet das Kollegialitätsprinzip. Nach aussen treten seine Mitglieder als Einheit 
auf und vertreten die Behörde als Ganzes.  
 
2 Die Mitglieder des Gemeinderates vertreten in der Öffentlichkeit die vom Gemeinderat einstimmig 
oder mehrheitlich gefassten Beschlüsse. Über Minderheitsanträge und  
Stellungnahmen in den Gemeinderatssitzungen bewahren sie Stillschweigen. 
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B. WAHL DER BEHOERDEN UND KONTROLLORGANE 
 
§  4 Wahlorgane 
 
1  An der Urne werden gewählt: 

a. der Gemeinderat 
b. die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident 
c. 2 Mitglieder der Sozialhilfebehörde 
d. das Wahlbüro 

2  Durch die Gemeindeversammlung werden gewählt: 

a. die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 
b. weitere, nicht ständige Kommissionen 

 
3  Der Gemeinderat bestimmt: 

a. 1 Mitglied des Kreisschulrats der Kreisschule Homburg aus seiner Mitte 
b. 1 Mitglied der Sozialhilfebehörde aus seiner Mitte 
c. die Vertretung in die Delegiertenversammlung der Regionalen Musikschule Sissach 
d. die Vertretungen in Zweckverbände und in Organe anderer interkommunaler Gremien und ju-

ristischer Personen des öffentlichen und privaten Rechts 
 
§  5 Urnenwahl 
 
Die Urnenwahlen gemäss § 4 Absatz 1 Buchstaben a bis d erfolgen nach dem Mehrheitswahlverfah-
ren (Majorzsystem). 
 
§  6 Stille Wahl 
 
Die Stille Wahl ist möglich bei der periodischen Neuwahl des Gemeindepräsidiums. 
 
 
C. FINANZZUSTAENDIGKEITEN 
 
§  7 Sondervorlagen 
 
Ungebundene Ausgaben bis zu einem Betrag von CHF 30'000.-- werden im Budget beschlossen. 
 

§  8 Finanzkompetenzen des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat kann über die folgenden Beträge ausserhalb des Budgets oder ausserhalb einer 
Sondervorlage beschliessen: 
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a. Ungebundene Ausgaben: 
CHF  20‘000.-- für Einzelausgaben 
CHF  100‘000.-- als gesamter jährlicher Höchstbetrag 

b. Erwerb, Veräusserung oder Tausch von Grundstücken: 
CHF  500‘000.-- als gesamter jährlicher Höchstbetrag 

c. Errichtung oder Aufhebung von Baurechten zugunsten oder zulasten der Gemeinde: 
CHF  20‘000.-- als gesamter jährlicher Höchstbetrag der Baurechtszinsen 

 

 
D. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§  9 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Die Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Wittinsburg vom 01. Dezember 2014 wird aufgeho-
ben. 
 
§  10 Inkrafttreten 
 
1  Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme an der Urne und ihrer Genehmigung durch den 
Regierungsrat rückwirkend auf den 01. Juli 2024 in Kraft. 
 
2  Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Wittinsburg am 13. Juni 2024. 
 
3  Für Behörden, deren Organisation durch den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 
2024 geändert wurde, richten sich ihr Bestand, die Mitgliedschaft darin sowie Ersatz- und Nachwah-
len für die verbleibende Amtsperiode nach dem auf diese Amtsperiode anwendbaren Recht.  
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